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Aufhebung der Maskenpflicht 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Senat und die Bürgerschaft der Freien Hansestadt Bremen haben vor dem Hintergrund der 
veränderten Pandemielage entschieden, den zeitlichen Geltungsbereich der bisherigen Corona-
BasisschutzmaßnahmenVO zu verkürzen. Somit sind zum 1. Februar 2023 unter anderem auch die 
Regelungen über die Absonderung von infizierten Personen in häusliche Isolation, spezielle Test-
nachweispflichten sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in Verkehrs-
mitteln des öffentlichen Personennahverkehrs entfallen. Durch den Wegfall dieser verpflichtenden 
Maßnahmen wird das Handeln wieder gänzlich in die Eigenverantwortung gelegt. Vor diesem 
Hintergrund hebt die Hochschule für alle Standorte die Maskenpflicht mit sofortiger Wirkung auf 

Zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes aller Hochschulmitglieder wird aber weiterhin die 
Einhaltung folgender präventiver Schutz- und Hygienemaßnahmen empfohlen: 

Allgemeine Hygienemaßnahmen: 

 gründliche Händehygiene 

 Husten- und Niesetikette 

Verhalten bei Corona-Infektion: 

 Mit dem Corona-Virus Infizierte sollten – auch bei einer symptomlosen Infektion – mit 
Rücksicht auf andere der Hochschule fernbleiben.  

 Falls ein Aufsuchen der Hochschule unumgänglich ist, wird das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung (z.B. OP-Maske, Maske der Standards „KN95/N95“, „FFP2“ oder eines gleich-
wertigen Schutzniveaus) innerhalb der Gebäude dringend empfohlen. 

Allgemein appellieren wir an alle Hochschulmitglieder, sich trotz Aufhebung der Corona-Maßnahmen 
aus gegenseitiger Rücksichtnahme auch weiterhin umsichtig zu verhalten. 

 

Vielen Dank und beste Grüße 

 

gez.: Prof. Dr. Luise Greuel 


